
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/4/28 2Ob110/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1961

Norm

AVG §68

EisbEG §9

Rechtssatz

Mit der widerspruchslosen Entgegennahme des Entschädigungsbetrages und dem Rechtserwerb durch den Enteigner

ist der Enteignungsbescheid voll wirksam geworden, selbst wenn er an den Enteigneten nicht zugestellt wurde.

Entscheidungstexte

2 Ob 110/61

Entscheidungstext OGH 28.04.1961 2 Ob 110/61

Veröff: RZ 1961,199
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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